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3 SCHL A G L I C H T :  Z W I S C H E N  S P A R Z W A N G  U N D  P R O D U K T I V I T Ä T 

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur lang erwarteten Reform 
des Bürgergelds vorgelegt. Die Logik und Zielsetzung des Vorhabens 
waren klar umsteckt: Deutschland gebe zu viel Geld für seinen Sozialstaat 
aus, gleichzeitig klaffe ab 2027 eine Milliardenlücke im Haushalt. Daher, so 
das Argument, müsse man in der Sozialpolitik – und vor allem beim Bür-
gergeld – so viel sparen wie möglich. 

Im Wahlkampf überboten sich Unionspolitiker:innen noch mit Einspar-
prognosen. Thorsten Frei, heute Kanzleramtschef, sprach von 30 Milliar-
den Euro (ZDFheute 2025), Friedrich Merz von einem zweistelligen 
Milliardenbetrag (Gillmann 2025). Nach Amtsantritt korrigierte der 
Kanzler die Zahl auf fünf Milliarden Euro, also etwa zehn Prozent dessen, 
was der Staat für das Bürgergeld ausgibt (Bootsmann et al. 2025). Noch 
kurz vor der Vorlage des Entwurfs sprach CDU-Generalsekretär Linne-
mann im ZDF unspezifisch von „sehr vielen Milliarden“ (Reulmann 2025). 

Heute ist klar, dass der Gesetzesvorschlag in Bezug auf Einsparungen 
nicht annähernd der große Wurf ist, als der er im Vorfeld angekündigt 
wurde –  obwohl selbst Arbeitsministerin Bas bekannt gab, „Sanktionen 
bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist“ verschär-
fen zu wollen (Tagesschau 2025a). Tatsächlich geht aus dem Gesetzent-
wurf hervor, dass der Wechsel vom Bürgergeld zur Grundsicherung 2026 
und 2027 lediglich 86 bzw. 69 Millionen Euro sparen wird, bevor ab 2028 
sogar Mehrausgaben erwartet werden (Tagesschau 2025c). 

Diese Zielverfehlung liegt in zwei Fehldiagnosen begründet. Der aktuelle 
Reformkurs irrt zum einen in der Einschätzung, was die dringendsten 
Probleme der deutschen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sind und zum 
anderen im Blick auf die ökonomischen Potenziale einer gut gestalteten 
Sozialpolitik. 

Beides beleuchten wir in diesem Beitrag und diskutieren den Gesetzent-
wurf zur Bürgergeldreform, gemessen an den Maßstäben moderner Sozi-
alpolitik als Buffer Policy im Sinne des Social Investment (Hemerijck und 
Mushövel 2025). Wir argumentieren, dass der Reformvorschlag geringe 
kurzfristige Einsparungen teuer erkauft, indem er nicht nur die soziale 
Gerechtigkeit untergräbt, sondern großes wirtschaftliches Potenzial 
ungenutzt lässt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Bundesregierung 
stattdessen eine bessere Verzahnung von Stock (Mushövel und Hemerijck 
2025a), Flow (Mushövel und Hemerijck 2025b) und Buffer Policies sowie 
eine Modernisierung und Entbürokratisierung bestehender Sozialpoliti-
ken anstreben sollte.  Eine solche Strategie würde nicht nur Produktivität 
und Beschäftigungsquote erhöhen, sondern langfristig auch den Staats-
haushalt entlasten – und damit Raum für dringend nötige Investitionen in 
Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung schaffen.

1. Einleitung
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Die aktuellen Fehlannahmen in der politischen Debatte beruhen auf einem 
Missverständnis darüber, welche Rolle einkommenssichernde Maßnah-
men im Rahmen eines sozialinvestiven Wohlfahrtsstaates einnehmen 
können. Die Diskussion über die vermeintlich zu hohen Kosten und fal-
schen Anreize sozialer Sicherungssysteme begreift Sozialpolitik aus-
schließlich als Verteilungsmechanismus sowie als Kostenfaktor. 

Im Gegensatz dazu versteht der Social-Investment-Ansatz Sozialpolitik 
als produktiven Faktor. Wie wir bereits ausführlich in früheren Publikatio-
nen erläutert haben (Mushövel und Hemerijck 2025b; 2025a), lässt sich 
Social Investment in sogenannte Stock, Flow und Buffer Policies untertei-
len. Stock Policies steigern das gesamtgesellschaftliche Humankapital 
über Bildung. Flow Policies unterstützen Menschen bei Übergängen zwi-
schen Lebensphasen und in den Arbeitsmarkt. Buffer Policies schützen 
Menschen bei widrigen Umständen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit. 

Moderne Sozialpolitik benötigt nicht nur eine gute Ausgestaltung dieser 
Teilbereiche, sondern auch ihre enge Verzahnung. So können Eltern Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen (Stock Policies) nur wahrnehmen, wenn 
adäquate Kinderbetreuung (Flow Policies) gewährleistet ist. Gelingt diese 
Verzahnung, ergibt sich über den Lebensverlauf ein positiver Social 
Investment-Multiplikator (Hemerijck 2017; Hemerijck und Fernandes 
2024), der gesamtwirtschaftlich Produktivität, Beschäftigung, Wachstum 
und Steuereinnahmen erhöht (Musgrave und Musgrave 1989; Myles 2002; 
Lindert 2004). Gute Sozialpolitik ist also die Grundlage für gute 
Wirtschaftspolitik.

2. Buffer Policies in der  
Social Investment-Logik

Abb. 1 Social Investment-Multiplikator 

Quelle: Hemerijck, Ronchi, 
und Plavgo (2023)
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Buffer Policies wie das Bürgergeld wirken in dieser Logik sowohl individu-
ell als auch makroökonomisch. 

Auf der individuellen Ebene dienen sie der Einkommensstabilisierung und 
damit der Prävention sozialer Risiken. Indem ein Teil des Einkommens 
durch Transferleistungen auch bei Nichtarbeit gesichert wird, mindern 
Buffer die kurzfristigen Kosten sozialer und beruflicher Übergänge. 
Dadurch schaffen sie den Rahmen, in dem Menschen Weiterbildungsmaß-
nahmen wahrnehmen und sich langfristig besser auf dem Arbeitsmarkt 
positionieren können. Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt dadurch zu 
einem geringeren Grad unter dem Zwang unmittelbarer Existenzsiche-
rung. Dies eröffnet den Betroffenen die Möglichkeit, eine Beschäftigung 
zu wählen, die ihrer Qualifikation besser entspricht und im Optimalfall mit 
höherem Einkommen verbunden ist. 

Auf der makroökonomischen Ebene fungieren Buffer Policies als automa-
tische Stabilisatoren, die in Phasen wirtschaftlichen Abschwungs Ein-
kommen und darüber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stützen (Dolls 
et al. 2012), was wiederum die Wirtschaftsleistung stabilisiert. 

Auch die durch solche Maßnahmen sinkende Ungleichheit hat makroöko-
nomische Relevanz: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten 
niedrigere Ungleichheit und wirtschaftliche Effizienz noch als gegenläu-
fig. Umverteilung wurde oft mit dem Bild des „leaky bucket“, also in etwa 
eines löchrigen Eimers, beschrieben, bei dem während des Transfers von 
höheren zu niedrigeren Einkommensschichten schlicht ein Teil der betref-
fenden Ressourcen verloren geht (Okun 1975). Neuere Studien widerlegen 
diese These und zeigen, dass langfristig niedrigere Ungleichheit sogar 
positiv für wirtschaftliches Wachstum sein kann (Berg und Ostry 2017; 
Ostry et al. 2014).

Der Sozialstaat wird so im Idealfall zu einem sich selbst tragenden System: 
Sozialpolitik generiert über höhere Beschäftigung und Produktivität jene 
Ressourcen, die ihre eigene Nachhaltigkeit sichern. Die geplante Bürger-
geldreform verkennt diese produktive Logik sowohl auf der individuellen 
als auch auf der makroökonomischen Ebene. Buffer Policies sind kein rei-
ner passiver Ausgabenposten, sondern erfüllen eine wichtige Funktion in 
der Social-Investment-Logik, ohne die andere Maßnahmen wie Aus- und 
Weiterbildungsangebote an Wirkung verlieren.
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Friedrich Merz verteidigt die Bürgergeldreform mit dem Argument, sie 
beseitige das Missverständnis, „das Bürgergeld sei ein bedingungsloses 
Grundeinkommen“. Das Bürgergeld selbst beschreibt er als „dauerhafte 
Finanzierung der Arbeitslosigkeit“. Es gälte zu verhindern, dass Menschen 
„sich in einem System einrichten, das – vermeintlich oder tatsächlich – 
ohne Arbeit attraktiver ist als mit Arbeit“ (Tagesschau 2025b). Die Bun-
desregierung nimmt also an, dass Höhe und Konditionen des Bürgergelds 
zu großzügig seien und damit Fehlanreize setzen, die Menschen davon 
abhalten, eine Arbeit aufzunehmen. Auch über das Bürgergeld hinaus sagt 
Merz über die deutsche Sozialpolitik: „Wir können uns dieses System, das 
wir heute so haben, einfach nicht mehr leisten“ (Tagesschau 2025d). Wie 
hoch sind also die deutschen Sozialausgaben, wie stehen diese im Verhält-
nis zu den Ausgaben für das Bürgergeld und lassen sich daraus tatsächlich 
Fehlanreize ableiten?

Die Sozialleistungsquote, also die Summe der Ausgaben für alle sozialpo-
litischen Maßnahmen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, lag 2024 bei 
31,2 % des Bruttoinlandproduktes. Damit ist der Wert seit 2009  von 
30,2 % nur leicht angestiegen. Von einer Kostenexplosion, die die Finan-
zierbarkeit des Sozialstaats in Frage stellt, kann also keine Rede sein (siehe 
Abb. 2). 

Im Vergleich mit anderen Industrienationen liegt Deutschland bei den 
Sozialausgaben etwas über dem Durchschnitt, allerdings hinter den Nach-
barländern Österreich und Frankreich. Bezieht man neben den direkten 
öffentlichen Ausgaben auch sozialpolitische Steuervergünstigungen 
(sogenannte „earned income tax credits“) und notwendige private Zusatz-
leistungen mit ein, geben selbst die USA mehr für Sozialpolitik aus als 
Deutschland (OECD 2024). 

Die Ausgaben für das Bürgergeld machen gegenwärtig rund 4,1 % der 
gesamten Sozialausgaben aus, was etwa 58 Milliarden Euro entspricht. 
Dieser Anteil ist in den letzten fünf Jahren konstant geblieben und liegt 
deutlich unter dem Wert von 5,8 % aus dem Jahr 2010 (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 2025). Auch die Zahl derer, die Bürgergeld 
empfangen, ist seit rund zehn Jahren rückläufig. Der kurzfristige Anstieg 
im Jahr 2022 lässt sich auf die Einbeziehung von infolge des russischen 
Angriffskrieges geflüchteten Personen aus der Ukraine in das Bürgergeld-
system zurückführen (siehe Abb. 3). Auch vor dem Hintergrund dieser 
Zahlen lässt sich also keine akute Krise des Sozialstaates attestieren. 
Nichtsdestotrotz ließen sich die Zahlen durch eine durchdachte Sozialpoli-
tik weiter verbessern.

3. Die Problemdiagnose der 
Bundesregierung: Das Bürgergeld 
und seine Kosten
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Abb. 2

Abb. 3

Sozialleistungsquote und 
Regelleistungsberechtigte über Zeit

Anteil einzelner Sozialleistung  
am Sozialleistungsbudget, 2024

Quelle: BMAS (2025), Bundesagentur für Arbeit (2025d)

Quelle: BMAS (2025)
Anmerkung: Sonstige Leistungen beinhalten Entschädigungssysteme, sonstige Arbeitsförderung, Ausbildungs-  
und Aufstiegsförderung sowie Wohngeld.
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Da die direkten Einsparungen der nun angestrebten Reform gering aus-
fallen, stützt sich die Hoffnung der Bundesregierung auf die Annahme, 
dass durch eine veränderte Anreizstruktur mehr Menschen dazu bewegt 
werden, vom Bürgergeld in eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zu wechseln. Merz nennt in diesem Zusammenhang die Zahl von 
über einer Milliarde Euro Nettoeinsparungen pro 100.000 in Arbeit ver-
mittelter Bürgergeldempfänger:innen (Tagesschau 2025b). Die Bundesre-
gierung nimmt an, dass dies allein zu realisieren sei, indem der 
Bürgergeldbezug weniger „attraktiv“ gemacht werde. Die Belastbarkeit 
dieser Annahme ist zentral für unsere Bewertung des vorliegenden 
Gesetzentwurfs und seiner makroökonomischen Erfolgsaussichten. 

Die aktuell etwa 5,2 Millionen Regelleistungsberechtigten (Stand Oktober 
2025, siehe Abb. 4) lassen sich zunächst in Erwerbsfähige und nicht 
Erwerbsfähige einteilen. Die Gruppe der nicht erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten zählt etwa 1,4 Millionen Menschen, davon etwa 97 % Kinder 
unter 15 Jahren. Von den verbleibenden etwa 3,8 Millionen Erwerbsfähigen 
gelten 54 % nicht als arbeitslos. Der größte Teil von ihnen (ca. 700.000) 
steht dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, da sie kleine Kinder betreuen, 
Angehörige pflegen oder sich noch in Ausbildung, Schule oder Studium 
befinden. Weitere rund 430.000 Menschen befinden sich bereits in arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen wie Weiterbildungen und rund 410.000 
arbeiten in Teilzeit. Tatsächlich arbeitslos sind 1,8 Millionen Leistungsbe-
rechtigte, von denen zwei Drittel keinen Berufsabschluss haben (Bundes-
agentur für Arbeit 2025b). 

Die Zahl der viel diskutierten Totalverweigerer:innen, also derer, die trotz 
Vermittlungsangebots weder an einer arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahme teilnehmen noch eine Arbeit aufnehmen, ist schwer genau zu bezif-
fern, aber vergleichsweise niedrig. Im Jahr 2025 wurde im Durchschnitt 
bei etwa 33.000 Leistungsberechtigten eine Leistungsminderung, bspw. 
aufgrund nicht wahrgenommener Termine im Jobcenter, verhängt (Bun-
desagentur für Arbeit 2025e). Auf das Verhalten der Leistungsberechtig-
ten und deren Kooperationswillen gegenüber Vermittlungsangeboten lässt 
sich aus dieser Zahl nur bedingt schließen, denn es werden hierbei auch 
Menschen gezählt, die sich ihren Pflichten nicht kategorisch verweigern. 
Andererseits werden Sanktionen in einigen Fällen nicht verhängt, bspw. 
wenn diese auch „Unbeteiligte“ der Bedarfsgemeinschaft wie Kinder tref-
fen würden (Bähr et al. 2019). Die Zahl von 33.000 ist also in beide Rich-
tungen mit einer gewissen Fehlertoleranz behaftet.

4. Das Argument der Fehlanreize: 
Verhindert das Bürgergeld die 
Aufnahme von Arbeit?
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Abb. 4 Struktur der Leistungsberechtigten, 2025

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025c)

Ableiten lässt sich hieraus, dass die Verschärfung von Sanktionen als 
wichtigster Grundpfeiler der geplanten Bürgergeldreform am Ziel der 
Aktivierung von Arbeitskräften vorbeigeht. Die Zahl derer, die tatsächlich 
das Transfersystem „ausnutzen“ und sich einer Arbeitsaufnahme oder 
Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme entziehen – und 
dementsprechend von der Verschärfung der Sanktionen getroffen werden 
würden – ist vergleichsweise klein und das Einsparpotenzial folglich 
gering. Um die von Friedrich Merz angepeilten fünf Milliarden Euro ein-
zusparen, müssten nach seiner Aussage etwa 500.000 Menschen in Arbeit 
vermittelt werden, was deutlich über der Zahl derer liegt, bei denen strik-
tere Sanktionen tatsächlich Arbeitsanreize verändern würde. 

Hinzu kommt: Seit der Einführung des Bürgergelds und der damit einher-
gehenden Lockerung der Sanktionen ist die Zahl der Übergänge aus 
Beschäftigung in den Leistungsbezug (abzüglich der Geflüchteten aus der 
Ukraine) gesunken (siehe Abb. 2). Wenn mildere Sanktionen also nicht zu 
mehr Leistungsbeziehenden führen, lässt sich die These, man könne in 
umgekehrter Richtung über stärker sanktionsorientierte Anreizverände-
rungen den Übergang vom Leistungsbezug in die Beschäftigung signifi-
kant erhöhen, nur schwer substantiieren. Tatsächlich zeigt eine Studie des 
ifo Instituts, dass Arbeit in Deutschland immer zu einem höheren Netto-
einkommen führt als der reine Bezug von Sozialleistungen (Blömer et al. 
2024). 
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Auch die Arbeitsmarkteffekte von Sanktionen sind komplex: Studien zei-
gen, dass Sanktionen kurzfristig zu einer leicht höheren Beschäftigungs-
wahrscheinlichkeit führen; dieser Effekt wandelt sich aber bereits nach 
2–3 Jahren ins Negative, sodass sanktionierte Personen nach dieser Zeit 
sogar eine niedrigere Beschäftigungswahrscheinlichkeit aufweisen als 
nicht sanktionierte (Wolf 2024b). Zudem arbeiten Sanktionierte häufiger 
in niedrigqualifizierten Berufen mit niedrigerem Erwerbseinkommen 
(Wolf 2024a). Positive Effekte hingegen sind bei konsequenten, aber 
moderaten Sanktionen zu beobachten (ibid.). Eine Verschärfung von 
Sanktionen „bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig 
ist“, wie Arbeitsministerin Bas ankündigt, läuft diesen Forschungsergeb-
nissen entgegen und lässt vor allem in Ermangelung eines verbesserten 
Vermittlungsangebots kaum positive Arbeitsmarkteffekte erwarten.

Verbesserungspotenzial besteht jedoch bei den sogenannten Transferent-
zugsraten und dem damit verbundenen Anreizen für Mehrarbeit (Ort-
mann et al. 2025). Die Transferentzugsrate beschreibt, um welchen Faktor 
sich der Leistungsanspruch von Transferbeziehenden durch zusätzlich 
erzieltes Arbeitseinkommen verringert. Eine Transferentzugsrate von 100 
Prozent würde bedeuten, dass jeder zusätzlich verdiente Euro vollständig 
vom Leistungsanspruch abgezogen wird, sodass das tatsächlich verfüg-
bare Einkommen gleichbliebe. In solchen Fällen fehlt ein Anreiz für Mehr-
arbeit. Die Transferentzugsrate richtet sich dabei nach der genauen 
Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft, da beispielsweise Haushalte 
mit Kindern gegenüber Single-Haushalten zusätzliche Ansprüche auf 
Kindergrundsicherung oder ein höheres Wohngeld haben. Berechnungen 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zufolge existieren in der 
Tat Konstellationen von Bedarfsgemeinschaften, bei denen hohe Trans-
ferentzugsraten dazu führen, dass sich Mehrarbeit kaum positiv auf das 
verfügbare Einkommen auswirkt. Dies ist beispielsweise bei Ehepaaren 
mit zwei Kindern und einem Bruttohaushaltseinkommen zwischen ca. 
2.700 und 4.700 Euro pro Monat der Fall (Peichl et al. 2023, 61). Die 
Autor:innen legen Reformvorschläge vor, die zeigen, dass positive Arbeits-
markteffekte erzielt werden können, ohne den Staatshaushalt signifikant 
zusätzlich zu belasten, indem Transferentzugsraten verringert werden, 
bspw. über die langsamere Abschmelzung von Transferleistungen bei 
zusätzlichem Arbeitseinkommen. Während hier also im deutschen Trans-
fersystem tatsächlich Fehlanreize vorliegen, die es zu reformieren gilt, 
beziehen sich diese auf bestimmte Haushaltskonstellationen bereits arbei-
tender Menschen, also nicht jene, die im Fokus der nun von der Bundesre-
gierung vorgeschlagenen Reform stehen.

Das Thema Transferentzugsraten fand in der bisherigen Diskussion sei-
tens der Mitglieder der Bundesregierung keine Beachtung. Auch weiter-
gehende Ansätze – etwa die Zusammenlegung der Vielzahl verschiedener 
Sozialpolitiken – würden Arbeitsanreize verbessern und durch Entbüro-
kratisierung Verwaltungskosten senken. Das ifo Institut hat für das Jahr 
2025 berechnet, dass allein auf Bundesebene insgesamt 502 sozialpoliti-
sche Leistungen existieren (Blömer, Fischer, et al. 2025). Demgegenüber 
stehen Verwaltungskosten alleine im Bürgergeld von ca. sechs Milliarden 
Euro. Pro Bedarfsgemeinschaft ist damit der Betrag der Verwaltungskos-
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ten von 1.229 Euro im Jahr 2010 um gut 75 % auf 2.175 gestiegen (Deut-
scher Bundestag 2024). Eine Verschlankung durch Zusammenlegung von 
Sozialleistungen könnte die Ausgaben für die Verwaltung senken, ohne 
zwangsweise zu Einbußen für Leistungsbeziehende zu führen. Zusätzlich 
würde die Zusammenlegung von Sozialleistungen wie bspw. dem Bürger-
geld, Wohngeld und Kinderzuschlägen auch Fehlanreizen für Mehrarbeit 
entgegenwirken, da Transferentzugsraten durch das Wegfallen des bei 
steigendem Einkommen gleichzeitigen Abschmelzens mehrerer Sozial-
leistungen im heutigen System sinken würden (Blömer, Eser, et al. 2025).

Möchte man eine möglichst große Zahl von Menschen aus den verschie-
denen Gruppen von Leistungsberechtigten in eine Beschäftigung bringen, 
muss man direkter bei den Gründen ansetzen, die eine Arbeitsaufnahme 
gegenwärtig verhindern. Genau hier zeigt sich das große ungenutzte 
Potenzial von gut gestalteter Sozialpolitik im Sinne des Social Investment. 
Durch eine bessere Verzahnung seiner drei Teilbereiche von Stock, Flow 
und Buffer Policies können gesamtwirtschaftliche Produktivität und 
Beschäftigung gesteigert und dadurch der Staatshaushalt entlastet wer-
den. Der Ansatz der Bundesregierung für die Bürgergeldreform folgt die-
ser Logik grundsätzlich, indem argumentiert wird, dass der Weg zu 
effektiver Ausgabenkürzung vor allem darin besteht, mehr Menschen in 
Arbeit zu bringen. Betrachtet man jedoch, welche konkreten Faktoren die 
verschiedenen Gruppen von Bürgergeldempfänger:innen an einer Arbeits-
aufnahme hindern, ist die geplante Reform wenig zielführend.

Exemplarisch zählen zu jenen Personen, die derzeit zwar als grundsätzlich 
erwerbsfähig gelten, für die eine Arbeitsaufnahme oder Integration in 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen jedoch nicht zumutbar ist, ein signi-
fikanter Anteil von Eltern ohne adäquate Möglichkeit der Kinderbetreu-
ung sowie Menschen, die Familienangehörige pflegen. Möchte man diesen 
Teil der Bevölkerung also aktivieren, benötigt es vor allem eine bessere 
und flächendeckendere Kinderbetreuung sowie Pflegeangebote. In unse-
rem Beitrag zu Flow Policies betrachten wir dieses Problem näher (Mus-
hövel und Hemerijck 2025b). Tatsächlich geht in Deutschland erhebliches 
wirtschaftliches Potenzial verloren, weil vor allem Mütter entweder nicht 
oder nur in Teilzeit arbeiten. Der Anteil der in Vollzeit arbeitenden Mütter 
in Deutschland lag 2021 bei nur knapp 38 %, während gleichzeitig die 
Betreuungsquote von Kindern im Alter von unter drei Jahren bei durch-
schnittlich nur 37 % lag (siehe Mushövel und Hemerijck 2025b). Härtere 
Sanktionen wie die geplante Herabsetzung des Alters eines Kindes für die 
Zumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme vom vollendeten dritten auf das 

5. Die Alternative: Die Social 
Investment-Dividende durch 
bessere Verzahnung von Stock, 
Flow und Buffer Policies
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erste Lebensjahr gehen also am Problem vorbei und dürften kaum zu mehr 
Arbeitsaufnahmen führen. Flächendeckende und adäquate Kinderbetreu-
ungsangebote hingegen würden die tatsächlichen Probleme adressieren 
und einen größeren Erfolg versprechen.

Ebenfalls spricht der große Teil der langzeitarbeitslosen ohne Berufsab-
schluss dafür, dass es anstatt härterer Sanktionen vor allem ein besseres 
Angebot für Weiterbildungsmaßnahmen benötigt. Auch diesen Bereich 
haben wir in unserem Beitrag zu Stock Policies (Mushövel und Hemerijck 
2025a) näher beleuchtet. Wir zeigen dort, dass Deutschland im Bereich 
des lebenslangen Lernens, also jener Bildungsmaßnahmen, die über die 
anfängliche Schul- und Berufsausbildung hinausgehen, eines der 
schwächsten Industrieländer ist. Es fehlt nicht nur an einer kohärenten 
Strategie des lebenslangen Lernens, auch Finanzierung und Trainingsan-
gebote sind hochgradig komplex und undurchsichtig. Dieser Umstand 
trifft die Menschen in Deutschland, die Bürgergeld empfangen, noch ein-
mal verschärft. Unter den von der Bundesagentur für Arbeit gezählten 
Teilnehmenden an der beruflichen Weiterbildung ist der Anteil von Bür-
gergeldbeziehenden in den letzten Jahren stetig gesunken. Obwohl im Jahr 
2024 unter den arbeitslosen Menschen 64 % Leistungsberechtigte nach 
SGB II waren, also Bürgergeld bezogen, lag deren Anteil unter den arbeits-
losen Teilnehmenden an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen nur bei 
22 % (siehe Abb. 5). 

Abb. 5 Arbeitslose und Weiterbildung nach 
Rechtskreis, 2005-2024

Quelle:  Bundesagentur für Arbeit (2025a)
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Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausgaben für Sozial-
politik und insbesondere für das Bürgergeld zu senken. Die geplante 
Reform des Bürgergelds verspricht jedoch nur sehr geringe direkte Ein-
sparungen, weshalb die Bundesregierung auf den indirekten Effekt setzt, 
Einsparungen dadurch zu erzielen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. 
Zentrales Element der Reform sind dabei strengere Sanktionen für Leis-
tungsempfänger:innen, die sich einem Vermittlungs- oder Weiterbil-
dungsangebot verweigern. Unsere Analyse zeigt, dass die Hoffnung der 
Bundesregierung, allein durch auf diese Weise veränderte Anreize signifi-
kante Einsparungen zu erreichen, aus mehreren Gründen unwahrschein-
lich ist.

Zunächst betrifft die Verschärfung der Sanktionen nur einen kleinen Per-
sonenkreis. Will man Einsparungen allein durch veränderte Arbeitsan-
reize schaffen, sollte sich die Bundesregierung auf die Absenkung der 
Transferentzugsraten bei Leistungsbeziehenden, die bereits in Arbeit sind, 
konzentrieren. Auch die Zusammenlegung verschiedener Leistungen ver-
spricht zusätzliche Arbeitsanreize sowie mögliche Einsparungen in der 
Verwaltung.

Die größte Schwäche der geplanten Reform liegt jedoch in der mangeln-
den Einbettung in eine Gesamtstrategie für den Sozialstaat. Maßnahmen 
wie eine Verschärfung von Sanktionen oder die Herabsetzung des Alters 
von Kindern, ab dem eine Arbeitsaufnahme der Eltern als zumutbar gilt, 
werden verpuffen, wenn nicht gleichzeitig auf anderen Gebieten wie etwa 
der Kinderbetreuung Fortschritte gemacht werden. Eine Verbesserung 
von Kinderbetreuung und Pflegeangeboten sowie eine kohärente Strate-
gie der beruflichen Weiterbildung würden deutlich mehr Menschen eine 
Arbeitsaufnahme ermöglichen als eine reine Verschärfung von Sanktio-
nen. Eine konsequente Umsetzung der Social Investment-Logik mit gut 
aufeinander abgestimmten Stock, Flow und Buffer Policies könnte sowohl 
die Beschäftigung als auch die Produktivität steigern, was gesamtwirt-
schaftlich zu mehr Wachstum und höheren Steuereinnahmen für den 
Staat führen würde. 

Im dritten Jahr der Rezession und mit Blick auf gewaltige Investitionsbe-
darfe in Bereichen wie Digitalisierung, Energiewende, Industriepolitik und 
Verteidigung kann es sich die Bundesregierung nicht leisten, den Sozial-
staat als Wachstumsmotor zu ignorieren. Die Bundesregierung erkauft 
sich mit der geplanten Reform stattdessen geringe Einsparungen zum 
hohen Preis weiter bröckelnder sozialer Gerechtigkeit und lässt dabei viel-
versprechendere Maßnahmen außen vor. Meint es die Koalition also ernst 
mit dem Herbst der Reformen, sollte sie sich von der Betrachtung des 
Sozialstaats als reinen Kostenfaktor verabschieden. Sie muss anerkennen, 
dass gute Sozialpolitik auch gute Wirtschaftspolitik ist, und den Sozial-
staat endlich als Investition in die einzige Ressource sehen, die Deutsch-
land hat – seine Menschen.

6. Auf einen Blick
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